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Nutzungsvereinbarung 
 
zwischen 
 
dem FC Oberauerbach 1964 e. V. (-hier „FCO“ genannt-) 
 
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Wolfgang Höhler, Schwarzwaldstraße 23, 66482 
Zweibrücken 
 
und 
 
__________________________________________________________________________ 

Verein (-hier „Nutzer“ genannt-), Ansprechpartner, Vereinsanschrift, Telefonnummer 

 
Der FCO stellt dem Nutzer für den Trainingsbetrieb den Rasenplatz inkl. Hartplatz zur 
Verfügung. 
Des Weiteren bei Bedarf die Flutlichtanlage sowie eine Kabine inkl. Duschen. 
 
Falls der Nutzer ein Freundschafts-, Pokal- oder Meisterschaftsspiel austrägt, werden 
beide Kabinen inkl. Duschen zur Verfügung gestellt. 
 
Hierzu zählen nicht die Toiletten. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich entsprechend des Umfanges der Benutzung das nachfolgende 
Nutzungsentgelt zu entrichten: 
 
Vereinbartes Nutzungsentgelt: Kostenfrei 
 
Stromkosten: pauschal 10,00 Euro pro Betriebsstunde (für die 

Kabine(n) und die Flutlichtanlage) 
 
Wasserkosten: pauschal 10,00 Euro pro Trainingseinheit, bzw. pro 

Spiel (für die Duschen) 
 
Die angefallenen Strom- und Wasserkosten sind spätestens zum 10. eines jeden 
Monats rückwirkend für den vergangenen Monat per Überweisung auf das unten 
genannte Konto des FCO zu entrichten. 
 
Der Nutzer genießt während der Nutzungsdauer das Hausrecht. 
 
 
Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung erkennt der Nutzer die nachfolgende 
Benutzungsordnung für die Dauer seiner Nutzung als bindend an: 
 
§1 Nutzungsumfang 
Der FCO überlässt dem Nutzer sein Sportgelände (Rasen- und Hartplatz), sowie bei Bedarf 
die Kabine(n) inkl. Duschen. Nicht darin enthalten sind die Toiletten. 
 
§2 Energiekosten 
Die entstehenden Kosten für Strom und Wasser sind in den Energiekostenpauschalen 
enthalten. Übermäßige Energieverschwendungen sind allerdings vom Nutzer zu vermeiden 
und gegebenenfalls separat zu zahlen. 
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§3 Reinigung, Abfallbeseitigung 
Der Nutzer hat die ihm überlassenen Räumlichkeiten und Sachen dem FCO in sauberem 
Zustand, wie übergeben, zurückzugeben. Geschieht dies nicht, so berechnet der FCO für die 
Reinigung, einen Stundensatz von 13,00 Euro. Eine besenreine Übergabe reicht nicht aus. 
Der Nutzer hat den anfallenden Abfall komplett mitzunehmen und selbst für die 
ordnungsgemäße Entsorgung zu sorgen. 
 
§4 Sonstige Pflichten des Nutzers 
(1) Der Nutzer hat für die Dauer der Überlassung alle Einrichtungsgegenstände und das 
Inventar pfleglich zu behandeln. Während der Nutzung entstandene Beschädigungen sind 
dem FCO zu melden und entsprechend zu ersetzen. Bei Übernahme hat der Nutzer den 
ordnungsgemäßen Zustand der zu nutzenden Anlagen zu überprüfen und hierbei 
festgestellte Mängel dem FCO sofort zu melden. Der Nutzer haftet auch für durch Dritte (z. 
B. Zuschauer) verursachte Schäden. 
(2) Der Nutzer übernimmt für die gesamte Überlassungsdauer die Haftung, insbesondere 
bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Beachtung rechtlicher Vorschriften. Er entbindet 
den FCO ausdrücklich von jeglicher Haftung für etwaige Vorkommnisse aller Art. 
(3) Der FCO übernimmt keine Haftung für Schäden an abgestellten Fahrzeugen oder an 
sonstigen Gegenständen, die während der Nutzung beschädigt werden. Das Gleiche gilt für 
abhanden gekommene Gegenstände. 
 
§5 Nutzung des Rasenplatzes 
(1) Es ist ausdrücklich verboten, auf dem Rasenplatz während oder vor dem Training-, bzw. 
Spielbetrieb ein „Zirkeltraining“ oder ähnliches durchzuführen. Dafür ist einzig und allein der 
Hartplatz zu benutzen. 
(2) Dies beinhaltet auch das „Aufwärmtraining“ der Torhüter im und um den Strafraum und 
das Torschusstraining, welches neben dem Strafraum, mit den „mobilen Toren“ durchgeführt 
werden kann. 
(3) Die „mobilen Tore“ sind nach dem Training wieder vom Rasenplatz zu entfernen und auf 
dem Hartplatz abzustellen. 
(4) Des Weiteren behält sich der FCO das Recht vor, den Rasenplatz witterungsbedingt, 
sowie in den Wintermonaten zu sperren. 
 
§6 Sonstiges / Salvatorische Klausel 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarung ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. An die Stelle der rechtsunwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich 
möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt. 
 
§7 Inkrafttreten 
Diese Nutzungsvereinbarung tritt zum 08.09.2017 in Kraft und ist unbefristet gültig. 
 
 
 
Zweibrücken, den ______________ 
 
 
____________________     ____________________ 
Nutzer (Verein)      FC Oberauerbach 1964 e. V. 
        (vertreten durch den 1. Vorsitzenden) 


